
Ein allgemeiner zivil- und strafrechtlicher Überblick über verschiedene 
Aspekte der Prostitution, Stand 2007. Dies ist keine Rechtsberatung, es 
gibt keine Gewährleistung und keine Haftung. Wohl verrückt geworden.

Die Informationen dieses Dokumentes wurden aus verschiedenen 
Quellen zusammengetragen und ergänzt von Vitus, registriert bei

2. Rechtslage in Europa und anderen Ländern

In Europa ist wie in Deutschland der Wandel der gesellschaftlichen Auffassung 
gegenüber  der  Prostitution  deutlich  erkennbar.  Dies  hat  dazu  geführt,  dass 
nahezu alle westlichen Länder versuchen, sich mit dem Problem der Prostitution 
gesetzgeberisch auseinander zu setzen, sei  es in Form von Legalisierung und 
Kontrolle oder durch Verschärfung von Sanktionen und Verboten.

Österreich
In unserem Nachbarland Österreich ist die Prostitution an sich schon länger legal 
als in Deutschland. Gleichzeitig hat sich in Österreich aber auch schon eher das 
Prinzip der stattlichen Reglementierung und Kontrolle durchgesetzt, wobei es bis 
heute auch geblieben ist. Bereits seit 1873 sind Prostituierte verpflichtet, sich 
registrieren  und  regelmäßig  untersuchen  zu  lassen.  Amtsärztliche 
Untersuchungen  sind  heute  im  österreichischen  AIDS-Gesetz  und  im 
Geschlechtskrankheitengesetz vorgeschrieben.

In  den  einzelnen  österreichischen  Bundesländern  enthalten  Landesgesetze 
weitere  Regelungen  zur  Registrierungspflicht  oder  auch  zeitliche  und  örtliche 
Beschränkungen der Prostitution. Am strengsten ist die Regelung in der Region 
Vorarlberg, wo Prostitution nur in bewilligten Bordellen erlaubt ist. Praktisch gilt 
dort  sogar ein  totales Prostitutionsverbot,  da es kein konzessioniertes Bordell 
geben soll.

Die  strafrechtlichen  Regelungen  in  Österreich  entsprechen  im  Wesentlichen 
denen in Deutschland. Anders als in Deutschland handelt es sich bei Prostitution 
nach  der  wohl  nach  wie  vor  unveränderten  Rechtsprechung  des  Obersten 
Gerichtshofs um einen "sittenwidrigen Vertrag", so dass eine Prostituierte keine 
rechtliche Möglichkeit hat, ihr Entgelt einzufordern, wenn der Kunde nicht zahlt. 
Erstaunlicher Weise datiert das zugrunde liegende Urteil  jedoch erst aus dem 
Jahre 1989.

§ 216 des österr.  StGB verbietet  es,  sich  aus der  Prostitution einer  anderen 
Person  eine  fortlaufende  Einnahme  zu  verschaffen (also  Zuhälterei),  mit  der 
Folge, dass es in  Österreich keine Möglichkeit  gibt,  als  Prostituierte in einem 
Angestelltenverhältnis  zu  arbeiten.  Prostituierte  gelten  in  Österreich  aber  als 
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"selbständig  Erwerbstätige"  und  sind  als  solche  sozialversicherungs-  und 
steuerpflichtig.

Schweiz
Die Schweiz pflegt sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht einen 
sehr  liberalen  Umgang  mit  der  Prostitution.  Das  Angebot  sexueller 
Dienstleistungen und deren Konsum sind absolut legal.  Registrierungspflichten 
oder andere Reglementierungen kennt das Schweizer Recht nicht. Aus diesem 
Grund gibt es in der Schweiz eine hohe Dichte an Bordellen, welche auch intensiv 
in Tageszeitungen, einschlägigen Magazinen und nicht zuletzt im Internet für sich 
werben. Ausländische Prostituierte brauchen lediglich ein Arbeitsvisum.

Niederlande
Die  Niederlande  haben  eine  ähnlich  liberale  Prostitutionsgesetzgebung  wie 
Deutschland,  die  auch eine  ähnlich  Entwicklung  durchlaufen  hat.  Im Oktober 
2000 wurde per Gesetz das Bordellverbot aufgehoben, seitdem sind Bordelle und 
Prostitution  in  den  Niederlanden  völlig  legal  und  ist  Prostitution  offiziell  als 
Gewerbe anerkannt.

Die  einst  verbotenen  Bordelle  werden  heute  als  gewöhnliche  Unternehmen 
betrachtet  und  unterliegen  insofern  auch  denselben  Pflichten  wie  andere 
Betriebe, also der Steuerpflicht sowie den Erfordernissen von Hygienevorschriften 
und  des  Arbeitsrechts.  Die  Kontrolle  und  die  Genehmigung  obliegt  wie  bei 
anderen Gewerben auch, den Gemeinden.

Seit der Aufhebung des Bordellverbots können die Gemeinden die Festlegung von 
Arbeitsbedingungen fordern und, etwa über Mietverträge, Bedingungen bezüglich 
der Arbeitsräume stellen. Es kann auch verlangt werden, dass Prostituierte nicht 
zum Alkoholkonsum gezwungen werden dürfen. So wird Betreibern von Bordellen 
z.B.  zur  Pflicht  gemacht,  auf  "safer  sex"  zu  achten,  Gelegenheit  für 
Aufklärungsaktivitäten zu bieten und die dort tätigen Prostituierten anzuhalten, 
sich  regelmäßig  auf  Krankheiten  untersuchen  zu  lassen  (eine  diesbezügliche 
gesetzliche Verpflichtung besteht für Prostituierte in den Niederlanden nicht). Nur 
wenn diesen Bedingungen nachgekommen wird, bekommen Bordelle eine Lizenz 
für  den  Betrieb.  Eine  Verweigerung  oder  Entziehung  der  Bordellkonzession 
kommt  jedoch  aufgrund  solcher  konkreten  Umstände  in  Betracht,  nicht  aus 
allgemein politischen oder moralisch-ethischen Gründen.

Prostituierte  zahlen  in  den  Niederlanden  Beiträge  zur  Sozialversicherung  und 
haben  Zugang  zu  den  Krankenversicherungen,  leichter  als  in  noch  in 
Deutschland.  Durch  diese  Neuregelungen  bezweckten  die  Niederländer,  den 
Prostituierten zu helfen und das unübersichtliche Sexgewerbe für die Polizei und 
die Gemeinden kontrollierbar zu machen. Insgesamt gesehen herrscht also in 
den Niederlanden eine ähnliche rechtliche Situation wie in Deutschland.

Belgien
In Belgien ist die rechtliche Situation für Prostituierte und Bordelle ganz ähnlich 
wie  in  den  benachbarten  Niederlanden.  Allerdings  setzt  Belgien  in  einem 
höherem  Maße  auf  die  behördliche  Kontrolle  von  Prostituierten  und 
entsprechenden Etablissements.
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Luxemburg
Im kleinen Luxemburg ist Prostitution nicht generell verboten. Wie einige andere 
europäische  Länder  auch  verbietet  Luxemburg  lediglich  den  Betrieb  von 
Bordellen, gestattet jedoch Straßen- und Wohnungsprostitution.

Italien
In  Italien  unterlag  die  rechtliche  Situation  von  Prostituierten  einem  recht 
häufigen  Wandel.  In  der  faschistischen  Ära  war  Prostitution  generell  und 
umfassend verboten. Nach 1948 wurden zunächst Bodelle wieder erlaubt, bereits 
im Jahr 1958 jedoch schon wieder verboten. Dieses Verbot gilt noch heute.

So spielt sich ein Großteil der Prostitution in Italien auf der Straße ab, vor allem 
auf Landstraßen am Rand größerer Städte. Straßenprostitution ist im Gegensatz 
zur Bordellprostitution gestattet. Verboten ist lediglich das direkte Ankobern von 
Kunden durch Prostituierte. Strafbar sind sexuelle Handlungen auf öffentlichem 
Grund und Boden, übrigens auch im Auto.

Rechtlich zugelassen ist daneben ebenso die Wohnungsprostitution, sofern keine 
dritte  Person  ihre  Wohnung  zu  solchen  Zwecken  zur  Verfügung  stellt.  Die 
gewerbliche Zimmervermietung an Prostituierte ist also wiederum untersagt.

Die italienische Regierung versucht heute jedoch ebenfalls die Prostitution durch 
Legalisierung von Bordellen und durch ausgewiesene Rotlichtviertel besser unter 
Kontrolle bekommen. Allerdings stößt diese geplante Legalisierung immer noch 
auf starken Wiederstand der katholischen Kirche. Feministische Gruppierungen 
und einige  katholische  Bischöfe  fordern  sogar die  Bestrafung der  Freier  nach 
schwedischem Vorbild (siehe dazu weiter unten).

Griechenland
Im Gegensatz zu Italien hat Griechenland eine recht liberale Gesetzgebung im 
Hinblick auf Prostitution, die dortigen Vorschriften sind denen in Deutschland und 
den  Niederlanden  sehr  ähnlich.  Allerdings  sind  Prostituierte  in  Griechenland 
verpflichtet, sich behördlich registrieren und regelmäßig ärztlich untersuchen zu 
lassen.

Portugal
Auch Portugal steht heute, seit der Rückkehr des Landes zur Demokratie, wieder 
sehr  liberal  der  Prostitution  gegenüber.  Während  der  Phase  der  Diktatur 
herrschte jedoch ein strenges verbot, nachdem es bis 1962 in Portugal staatlich 
konzessionierte Bordelle gab. Prostituierte, die dort arbeiteten, unterlagen einer 
Registrierungspflicht  und mussten sich  regelmäßig auf  Geschlechtskrankheiten 
untersuchen  lassen.  1963  verbot  die  Militärregierung  dann  jede  Form  von 
Prostitution. Nach dem Ende der Militärdiktatur wurde das Verbot zum 1. Januar 
1983  dann  wieder  aufgehoben,  allerdings  verzichtete  man  auch  auf  die 
Wiedereinführung der Registrierungs- und Untersuchungspflicht.

Heutzutage ist Portugal jede Form der Prostitution gestattet.  Eine große Rolle 
spielt  die  Straßenprostitution,  daneben  findet  Prostitution  in  Bordellen, 
Nachtlokalen und Modellwohnungen statt.  In der Hauptstadt Lissabon arbeiten 
nach aktuellen Schätzungen mindestens 6.500 Prostituierte.
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Strafrechtliche Sanktionen haben portugiesische Prostituierte nur in ganz selten 
Fällen zu befürchten: Unter Umständen können sie wegen "Verstoßes gegen die 
öffentliche Moral" belangt werden.

Spanien
Auch in Spanien ist Prostitution in allen Erscheinungsformen nicht verboten. Es 
gibt  Bordelle  und  auch  Modellwohnungen,  die  größte  Rolle  spielt  jedoch  in 
Spanien der Straßenstrich. In einzelnen Regionalregierungen gibt es jedoch in 
jüngster  Zeit  Bestrebungen,  den  immer  mehr  ausufernden  Straßenstrich  zu 
verbieten und die Prostitution nur noch in staatlich konzessionierten Bordellen zu 
erlauben.  In  Katalonien,  dessen  Hauptstadt  Barcelona  eine  blühende 
Prostitutionsszene aufweist, sind diese Pläne seit 2006 sehr konkret.

Türkei
In  der  Türkei  ist  Prostitution  lediglich  in  staatlich  konzessionierten  Bordellen 
erlaubt,  außerhalb  dieser  streng verboten.  Es  gibt  jedoch in  der  Türkei  auch 
Straßenprostitution, die von den Behörden, obwohl illegal, so doch weitgehend 
geduldet wird.

Frankreich
Ähnlich wie in Italien wurden in Frankreich Bordelle im Jahre 1946 per Gesetz 
verboten, die Prostitution an sich blieb aber weiterhin erlaubt und findet seitdem 
vor allem in den großen Städten in Form von Straßenprostitution statt. Allerdings 
zeichnet  sich  Frankreich  immer  wieder  durch  starke  Restriktionen  auch  der 
Straßenprostitution  durch  gesetzliche  Reglementierung  aus.  So  wurde  2003 
jegliches Anwerben von Freiern in der Öffentlichkeit ebenso unter Strafe gestellt 
wie das Ansprechen von Prostituierten durch Freier. Auch sexuelle Handlungen 
auf  öffentlichen  Straßen  und  Plätzen  werden  vielfach  durch  die  Polizei 
unterbunden und als "sexueller Exhibitionismus" strafrechtlich geahndet.

Nicht  von  ungefähr  waren  es  französische  Prostituierte,  die  mit  ihrer 
Protestaktion  gegen  polizeiliche  Willkür  im  Jahre  1975  den  Anlass  für  den 
seitdem  von  Hurenorganisationen  in  aller  Welt  begangenen  Welthurentag 
lieferten:  In der Nacht zum 2.6.1975 besetzten in Lyon etwa 150 Prostituierte 
eine Kirche. Dies war der Beginn eines Generalstreiks, der sich innerhalb von ein 
paar  Tagen über ganz Frankreich  ausbreitete  und durch  Polizeigewalt  ebenso 
zerschlagen  wurde  wie  die  Kirchenbesetzung  in  Lyon.  Diese  Aktion  sorgte 
weltweit  für  Schlagzeilen  und  gilt  seither  als  Höhepunkt  der  internationalen 
Hurenbewegung.

Von einer  Liberalisierung im Bezug auf  Prostitution ist  Frankreich noch heute 
recht weit entfernt.

Großbritannien
Großbritannien verbietet Bordelle, aber nicht die Prostitution generell. Gestattet 
ist  die  Ausübung der  Prostitution  in  Wohnungen.  Die  britische  Regierung hat 
nunmehr  immerhin  Kleinbordelle  legalisiert,  um  die  Arbeitssicherheit  für 
Prostituierte  zu  verbessern.  Durch  die  Gesetzesänderung  sollen  nun  zwei 
Prostituierte sowie eine Empfangsdame legal in einem Bordell zusammenarbeiten 
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dürfen. Ab zwei Frauen wurde die Einrichtung bislang als Bordell definiert und 
verboten.  Um  diesem  Gesetz  Genüge  zu  tun,  teilen  sich  nun  mehrere 
Prostituierte häufig zu verschiedenen Tagen oder Uhrzeiten ein Zimmer in einer 
Dreizimmer-Wohnung.

Prostituierte dürfen in Großbritannien nicht öffentlich werben. Dies führt zu der 
für  England  typischen  Sitte,  dass  öffentliche  Telefonzellen  häufig  mit  kleinen 
Zetteln beklebt sind, auf denen sich Prostituierte mit Name und Telefonnummer 
anbieten.

Irland
In der Republik Irland ist jeglicher Sex gegen Entgelt strikt verboten und stellt 
für Freier wie für Prostituierte eine Straftat dar.

Dänemark
In Dänemark ist Prostitution erlaubt und auch gesellschaftlich stärker akzeptiert 
als in den übrigen skandinavischen Ländern. Eine sehr eigenwillige gesetzliche 
Regelung  besagt  jedoch,  dass  Prostituierte  nicht  allein  von  sexuellen 
Dienstleistungen  leben  dürfen,  sondern  noch  ein  weiteres  Einkommen 
nachweisen müssen. Somit ist in Dänemark Prostitution quasi ausschließlich als 
Nebenberuf anerkannt.

Schweden
Eine  Besonderheit  in  Europa  bildet  Schweden.  Auf  Druck  und  Initiative 
besonders von sozialdemokratischen Ministern ist Prostitution in Schweden seit 
Januar 1999 nach dem "Gesetz  zum Verbot des käuflichen Erwerbs sexueller 
Dienstleistungen" komplett verboten:

"Wer sich gegen Entgelt Gelegenheit zu sexuellen Handlungen verschafft, wird -  
sofern die Tat nicht nach dem Strafgesetzbuch mit Strafe bedroht ist - wegen  
käuflichen Erwerbs sexueller Dienstleistungen mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe  
bis zu sechs Monaten bestraft."

Diese Formulierung zeigt die Besonderheit des "schwedischen Modells": Strafbar 
machen sich nämlich nicht die Prostituierten selbst, sondern ausschließlich ihre 
Freier, die mit teilweise erheblichen Strafen zu rechnen haben. Das so gefasste 
Verbot der Prostitution wurde damit begründet, dass diese mit der Würde der 
Frau  nicht  vereinbar  sei.  Prostituierte  sollen  also  nicht  bestraft,  sondern 
geschützt werden. Bislang hatte dies nach einer von der schwedischen Regierung 
in  Auftrag  gegebenen  und  2004  veröffentlichten  Studie  zur  Folge,  dass  die 
Straßenprostitution um 70 % zurückging. Jedoch besteht nun die Befürchtung, 
dass die Prostitution in den Untergrund gedrängt worden und die Arbeit für die 
Frauen gefährlicher geworden ist. Zudem existiert weiterhin ein von Polizei und 
Justiz  praktisch  nicht  zu  kontrollierendes  großes  Angebot,  das  sich  auf 
Kontaktmittel wie Handy und Internet stützt.
Schließlich führte das Verbot nebenbei auch verstärkt zu einem "Sextourismus" 
schwedischer Männer in die benachbarten baltischen Staaten.
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Island
Übernommen wurde das "schwedische  Modell",  wonach ausschließlich  Kunden 
bestraft werden, nicht jedoch Prostituierte, lediglich von Island, wo noch bis in 
die 90er Jahre eine offene Prostitutionsszene praktisch als nicht vorhanden galt. 
Danach schossen besonders in der Hauptstadt  Reykjavik zahlreiche Nachtclubs 
aus  dem  Boden,  in  denen  Frauen  vor  allem  aus  Osteuropa  nicht  nur  als 
Bardamen und Tänzerinnen arbeiteten, sondern sich auch prostituierten. 2005 
reagierte  der Gesetzgeber darauf mit  dem Prostitutionsverbot.  Der Barbetrieb 
sowie erotische Tanzvorführungen in den Nachtclubs bleiben weiterhin gestattet.

Finnland
Auch in Finnland plante die Regierung für 2006 ursprünglich ein Totalverbot der 
Prostitution  mit  Strafbarkeit  der  Freier  nach schwedischem Vorbild.  Allerdings 
gab es dafür keine parlamentarische Mehrheit,  so dass am 21. Juni 2006 ein 
modifiziertes Gesetz erlassen wurde. Danach machen sich lediglich solche Freier 
strafbar,  welche  Dienste  von  Prostituierten  in  Anspruch  nehmen,  die  einen 
Zuhälter haben oder die Opfer von Menschenhandel sind, eine Regelung, die – 
wie  wir  noch  sehen  werden  –  in  ganz  ähnlicher  Form  auch  in  Deutschland 
konkret im Gespräch ist.

Verboten  ist  in  Finnland  bereits  seit  längerem  jede  öffentliche  Werbung  für 
Prostitution  und  die  Kontaktanbahnung  auf  öffentlichen  Straßen  und  Plätzen 
sowie in Gaststätten.

Norwegen
In Norwegen ist die Prostitution sowohl für Anbieter als für Konsumenten an sich 
legal,  verboten  sind  aber  die  Straßenprostitution  und bereits  seit  1884  auch 
Bordelle. Norwegen ist im übrigen jedoch einen ganz anderen Weg gegangen als 
die meisten anderen europäischen Länder, denn die staatliche Reglementierung 
der Prostitution durch die Pflicht zur Registrierung und ärztlichen Untersuchung 
ist bereits seit 1893 aufgegeben worden. Da es zudem seit 1995 verboten ist, 
Wohnungen zum Zwecke der Prostitution zu vermieten, arbeiten Prostituierte in 
Norwegen fast ausschließlich in der eigenen Wohnung.

Tschechien
Der tschechische Staat tolerierte die Ausübung der Prostitution bislang lediglich 
sowohl in Bordellen, Clubs oder ähnlichen Einrichtungen als auch auf der Straße. 
Gesetzliche Regelungen im Umgang mit  Prostitution existierten nicht,  so dass 
sich  alles  in  einer  Grauzone  abspielt.  Gegen  Prostitution  wurde  nicht 
vorgegangen. Käufliche Liebe war zwar nicht richtig gestattet, aber auch nicht 
verboten.

Nach einem Gesetzentwurf aus dem Jahre 2005 soll Prostitution nun jedoch zu 
einem regulären, steuerpflichtigen Gewerbe werden. Dieser Gesetzentwurf sieht 
folgende Regelungen vor: wer der Prostitution nachgehen will, muss volljähriger 
Bürger  eines  EU-Staates  sein,  darf  nicht  vorbestraft  sein  und  benötigt  ein 
Gesundheitszeugnis.  Prostituierte  sind  unter  Strafandrohung  verpflichtet,  sich 
regelmäßigen  ärztlichen  Kontrollen  zu  unterziehen.  Die  Gemeinden  können 
festlegen,  wo  dem  Gewerbe  nachgegangen  werden  darf.  Verstöße  dagegen 
können mit hohen Bußgeldern geahndet werden. Auch für die Freier übrigens, die 
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mit  einem  Bußgeld  von  umgerechnet  500  Euro  rechnen  müssen,  wenn  sie 
Mädchen außerhalb der freigegebenen Orte ansprechen sollten. Inwieweit dieser 
Gesetzentwurf bereits umgesetzt wurde, ist nicht bekannt.

Slowakei
Die  Rechtslage  in  der  Slowakei  entspricht  der  in  Tschechien  bis  2005: 
Prostitution wird geduldet und nicht strafrechtlich verfolgt. Es existieren keine 
gesetzlichen  Regelungen.  Lediglich  die  Ausübung  der  Prostitution  von 
Minderjährigen  ist  untersagt,  deren  Inanspruchnahme  ist  strafbar  und  auch 
Zuhälterei wird strafrechtlich verfolgt.

Polen
Auch in Polen wird Prostitution offiziell toleriert ohne dass rechtliche Regelungen 
bestehen. Ausnahme sind auch hier Strafvorschriften gegen die Prostitution von 
Minderjährigen und Zuhälterei.

Ungarn
Seit 1999 ist in Ungarn die Prostitution nicht mehr gesetzlich untersagt, sie darf 
jedoch nur in konkret genehmigten Zonen ausgeübt werden, analog etwa zu dem 
deutschen  Modell  der  Sperrgebiete.  Da  es  solche  genehmigten  Zonen jedoch 
aufgrund des Widerstands der Lokalpolitik nicht gibt, befindet sich Ungarn in der 
paradoxen Situation, dass Prostitution zwar theoretisch nach dem Gesetz erlaubt 
ist, praktisch aber nur auf illegalem Wege ausgeübt werden kann. Die unzähligen 
illegalen Bordelle  vor  allem in  Ungarns Hauptstadt  Budapest  werden offenbar 
stillschweigend geduldet.  Ebenso paradox mutet ein ungarisches Gerichtsurteil 
aus dem Jahr 2006 an, wonach Prostituierte die Einnahmen aus ihrer Tätigkeit zu 
versteuern haben.

Russland
In  Russland  war  die  Prostitution  bislang  verboten  und  wurde  zwar  nicht 
strafrechtlich, aber als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld geahndet. Anfang 
2001 war jedoch ein Gesetz zur "staatlichen Regelung und Kontrolle über den 
Umsatz  von  Erzeugnissen  und  Dienstleistungen  sexuellen  Charakters" 
angekündigt, über dessen Realisierung dem Verfasser nichts bekannt ist.

USA
In fast allen Staaten der USA ist jede Art der Prostitution streng verboten und 
strafbar.  Ausnahmen bilden lediglich  zwei  Bundesstaaten:  Nevada und Rhode 
Island. In Nevada, wenn auch nur in einigen Teilen des Staates, dürfen ganz 
offiziell Bordelle betrieben werden. In den USA werden sowohl die Prostituierten 
als auch die Freier bestraft. Wer erwischt wird, kann mit 500 US-Dollar für ein 
Umerziehungsprogramm  der  Gerichtsverhandlung  mit  einer  Strafe  bis  zu  3 
Jahren Gefängnis entgehen. Dies alles bedeutet allerdings nicht, dass es in den 
USA keine  Prostitution  gibt.  Im Gegenteil,  es  sind  vom Straßenstrich  bis  zu 
teuren Callgirls viele Formen vertreten.
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Australien
Australien ging, ähnlich wie viele europäische Länder, in den letzten Jahrzehnten 
den Weg einer fortschreitenden Legalisierung. Die Vorschriften sind jedoch in den 
einzelnen Bundesstaaten verschieden. Die Staaten New South Wales und Victoria 
gestatten bisher als einzige die Einrichtung von Bordellen. Staatlich bekämpft 
wird  in  Australien  die  sog.  Beschaffungsprostitution.  Insofern  kann  unter 
Umständen  wegen  Beihilfe  zum  Drogenhandel  angeklagt  werden,  wer 
drogenabhängige Prostituierte für sexuelle Dienstleistungen bezahlt.

Kanada
In Kanada ist Prostitution an sich nicht grundsätzlich verboten, ihre Ausübung 
jedoch durch zahlreiche Reglementierungen eingeschränkt. Interessanter Weise 
genau wie in Dänemark müssen kanadische Prostituierte, um einer Strafbarkeit 
zu  entgehen,  nachweisen,  dass  sie  nicht  allein  von  den  Einnahmen  aus  der 
Prostitution  leben,  sondern  daneben  noch  ein  weiteres  Einkommen  haben. 
Jegliche Kontaktanbahnung auf öffentlichen Straßen und Plätzen ist untersagt, 
ebenso Werbung sowie das direkte Ansprechen von potentiellen Kunden.

Strafbar  ist,  Prostituierten  zum Zwecke  sexueller  Dienstleistungen  Räume  zu 
vermieten  oder  zur  Verfügung  stellen,  sowie  in  irgendeiner  Weise  bei  der 
Ausübung  ihres  Gewerbes  zu  unterstützen  oder  behilflich  zu  sein.  Die 
strafrechtlichen  Gegebenheiten  in  Kanada  entsprechen  insofern  denen  in 
Deutschland bevor  2002  der  Straftatbestand  der  "Förderung der  Prostitution" 
abgeschafft wurde.

Japan
In Japan ist Prostitution gesellschaftlich vergleichsweise wenig tabuisiert und der 
Übergang zu unbezahltem, freiwilligen Geschlechtsverkehr viel fließender als im 
Westen.  Prostitution  ist  für  beide  Seiten,  Frauen  wie  Männer,  auch  weniger 
ehrenrührig  als  im  "Westen".  So  ist  es  in  Japan  durchaus  normal,  den 
Geschäftspartner in einschlägige Clubs auf Firmenkosten auszuführen. Bei Frauen 
ist Prostitution fast immer freiwillig und wird ganz pragmatisch als eine Methode 
gesehen, schneller an Geld zu kommen als mit normalen Jobs. Die traditionellen 
japanischen Geishas stellen  dagegen eine  Art  gebildeter  Unterhalterinnen mit 
teilweise sehr hohem Ansehen dar, zu der von ihnen gebotenen Unterhaltung 
gehört auch Sex natürlich dazu.

Insofern  erscheint  es  paradox,  dass  in  Japan  1958  die  Prostitution  offiziell 
verboten  wurde.  Allerdings  wird  bei  diesem Verbot  die  Prostitution  sehr  eng 
ausschließlich als "vaginaler Geschlechtsverkehr gegen Entgelt" definiert. Oraler 
und analer Verkehr sowie andere Sexualpraktiken sind von dem Verbot nicht 
erfasst und somit nicht explizit verboten.
Aus diesem Grunde findet in Japan die Prostitution nur verdeckt statt, etwa durch 
Callgirls,  die  offiziell  nur  Oralverkehr  anbieten  oder  in  Einrichtungen  wie 
Massagesalons oder Wellness-, Gesundheits- oder Schönheitsfarmen.

Thailand
In  Thailand  ist  Prostitution  gesetzlich  verboten.  Allerdings  funktioniert  dieses 
Verbot bekanntlich in der Praxis nicht, da all jene, die es eigentlich durchsetzen 
sollten,  also  regionale  Beamte  und  Polizisten,  oftmals  korrupt  oder  direkt 

NORDFICK.NET – Prostitutionsrechtslage in Europa und anderen Ländern



involviert  sind.  So  wird  auch  offen  angebotene  Prostitution  in  Thailand  im 
Ergebnis staatlich geduldet.

Zwar versucht die thailändische Regierung seit  einigen Jahren die Prostitution 
zurückzudrängen und vor allem den Ruf des Landes im Tourismus zu verbessern, 
aber Prostitution  ist  dennoch ein viel  zu profitabler Wirtschaftszweig,  so dass 
offizielle Versuche sie zurückzudrängen kaum durchsetzbar sind.

Mit weit größerer Konsequenz bekämpft Thailand jedoch die Kinderprostitution. 
So  verschärfte  1996  die  Regierung  die  Anti-Prostitutions-Gesetze,  wobei 
insbesondere  die  Strafen  für  Verantwortliche,  Förderer  und  Nutznießer  der 
Kinderprostitution drastisch erhöht wurden (dazu an späterer Stelle mehr).

China
Im kommunistischen China ist Prostitution zwar verboten, dennoch hat sie sich 
seit  etwa  Mitte  der  80ger  Jahre  zu  einem  bedeutenden  Wirtschaftsfaktor 
entwickelt,  der sowohl von organisierter Kriminalität als auch von (korrupten) 
staatlichen Stellen und selbst der Armee gesteuert wird.

Während  die  chinesische  Regierung  gegen  die  Organisatoren  der  Prostitution 
immer hart vorgegangen ist, schwankte sie – typisch für den Kommunismus – 
bei der rechtlichen Beurteilung von Prostituierten stets zwischen Verbrechen und 
menschlichem Fehler.  China geht insofern gegen Prostitution sowohl mit  dem 
bestehenden Rechtssystem, also mit Institutionen wie Gerichten und der Polizei, 
vor als auch mit Polizei- und Parteikampagnen, mit denen die Prostitution als 
Verstoß gegen die "Volksdisziplin" in der Bevölkerung geächtet werden soll.

Indonesien
In Indonesien ist Prostitution zwar gesetzlich verboten, aber dieses Gesetz wird 
nicht beachtet und so gut wie nicht durchgesetzt. Im Gegenteil, Indonesien steht 
im Verdacht, die größte Anzahl von Prostituierten in Südostasien zu haben. In 
diesem Land, in dem sich 91 % der Bevölkerung nominell zum Islam bekennt, 
gilt  außerehelicher Verkehr und Prostitution zwar nach dem Koran als  Sünde, 
nichtsdestoweniger  erlaubt  die  sexuelle  Doppelmoral  in  der  indonesischen 
Gesellschaft  auch  verheirateten  Männern  Seitensprünge  und  Bordellbesuche, 
während von einer Frau absolute Keuschheit und Treue zu einem Mann erwartet 
wird.

In Indonesiens Hauptstadt Jakarta gibt es ein von der Regierung gestattetes und 
kontrolliertes Rotlichtviertel.  Die dort arbeitenden Mädchen befinden sich nach 
offizieller  Sprachregelung jedoch im "Prozess  der  Rehabilitation",  ein  weiteres 
Beispiel für die indonesische Doppelmoral.
Strafbar ist in Indonesien lediglich die Förderung der Prostitution.

Singapur
Im Stadtstadt Singapur, ansonsten für seinen Hang zu Sauberkeit und Ordnung 
sowie seine zuweilen sehr strenge Gesetzgebung bekannt,  -  auch dafür, dass 
dort so einiges verboten ist, was überall sonst völlig normal ist: So war etwa der 
Verkauf  von Kaugummi von 1992 bis  Mai  2004 absolut  verboten -  pflegt im 
Gegensatz  zu  anderen südostasiatischen Ländern  nicht  nur  praktisch  sondern 
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auch die Rechtslage betreffend einen liberaleren Umgang mit der Prostitution. 
Diese ist in Singapur grundsätzlich erlaubt. Das Gesetz verbietet allerdings den 
Betrieb von Bordellen und das Ansprechen von Freiern in der Öffentlichkeit. Auch 
hiervon gibt es jedoch Ausnahmen, die sogenannten "designated red-light areas" 
(DRAs),  in  den  Bordelle  ganz  offiziell  geduldet  werden.  Die  dort  arbeitenden 
Frauen haben eine sog. "yellow card" beisichzuführen als Nachweis dafür, dass 
sie  registriert  sind  und  kürzlich  die  2-wöchentliche  Gesundheitskontrolle 
durchlaufen haben.

Die Arbeitsbedingungen in den Bordellen Singapurs ist allgemein als gut bekannt, 
auch dies im Unterschied zu anderen Ländern der Region. Bemerkenswert ist 
noch, dass außer den Ausländerinnen keine Frau sich aus wirtschaftlicher Not für 
die  Prostitution  entscheidet,  da  in  Singapur  kaum  Armut  und  fast 
Vollbeschäftigung herrscht.

Die andere Seite von Singapurs Rechtsempfinden zeigt schließlich jedoch noch 
ein verwunderliches Urteil des obersten Berufungsgerichts aus dem Jahre 1997, 
wonach Oralverkehr ein kriminelles vergehen darstellt, es sei denn, dass dieser 
Teil  des  Vorspiels  zu "richtigem" Sexualverkehr ist.  Ob diese Rechtsprechung 
noch Bestand hat, entzieht sich der Kenntnis des Verfassers.

Philippinen
Prostitution  ist  auf  den  Philippinen  zwar  verboten,  wird  aber  ähnlich  wie  in 
Thailand auch offen von staatlicher  Seite  geduldet.  In Südostasien waren die 
Philippinen jedoch 1996 noch vor Thailand das erste Land, das ein Gesetz gegen 
Kindesmissbrauch einführte.

Brasilien
In Brasilien ist Prostitution legal und bekanntlich sehr verbreitet. Allerdings ist 
Zuhälterei und Förderung der Prostitution strafbar, indem es Dritten verboten ist, 
aus der Prostitution Anderer Vorteile oder Gewinne zu erzielen.

Islamische Länder
In allen islamischen Staaten ist Prostitution grundsätzlich streng verboten und 
wird zum Teil auch drastisch, bis hin zur Todesstrafe, betraft. Dennoch gibt es 
zumindest  bei  den  Schiiten  eine  Sonderform,  die  das  Prostitutionsverbot 
gewissermaßen unterläuft: Die sogenannte "Genussehe", bei der es den Männern 
erlaubt ist, eine Frau für die Zeitdauer von einer Stunde bis mehreren Jahren zu 
"heiraten"  und  wobei  sie  verpflichtet  sind,  der  Frau  danach  ihren,  vorher 
festgelegten, "Pflichtteil" zu entrichten. Diese Form der Prostitution ist vor allem 
im  schiitischen  Iran  weit  verbreitet  und  beliebt.  Für  alle  Sunniten,  also  die 
Mehrheit der Muslime, ist aber auch diese Genussehe verboten.

Die schärfste Bestrafung der Prostitution kennt Saudi-Arabien. Dort werden alle 
Beteiligten, also die Prostituierte, der Freier, der Zuhälter, ja sogar jede Person, 
die nur von dem Tatbestand wusste, ohne ihn zu melden, mit der Todesstrafe 
bedroht. Im Sudan und im Jemen drohen ebenfalls Haft- oder Todesstrafe, in 
Pakistan, dem Oman, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten Haft- 
oder Geldstrafen.
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In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Prostitution zwar offiziell verboten, 
aber in den Provinzen Abu Dhabi und Dubai weit verbreitet und wird dort im 
Regelfall auch nicht bestraft.
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